
K R A N K E N - Z U S A T Z V E R S I C H E R U N G

Privat behandelt,
Kosten im Griff.



Medizinisch bestens versorgt,  
finanziell optimal abgesichert. 
K R A N K E N - Z U S A T Z V E R S I C H E R U N G

Kostenerstattungsprinzip im ambulanten und zahnärztlichen Bereich –
für alle gesetzlich Krankenversicherten der Ausweg aus Zuzahlungen,
Leistungseinschränkungen und Leistungsverlusten. Damit sichern wir
Ihnen optimalen Versicherungsschutz auf Niveau eines privaten Kranken-
Vollkostentarifs zu.

Das sollten Sie berücksichtigen. 

❚ Sie entscheiden sich mindestens für 1 Jahr für das 
Kostenerstattungsprinzip.

❚ Sie haben die Wahl zwischen dem Bereich der ärztlichen
und/oder zahnärztlichen Versorgung.

❚ Für die First-Class-Behandlung im Krankenhaus ist eine
weitere Absicherung erforderlich. Wir empfehlen Ihnen
die stationären ARAG Zusatztarife für Ein- und Zweibett-
zimmer.

❚ Der Arzt darf bei Privatbehandlung ein höheres Honorar
als bei einer Kassenbehandlung ansetzen. 

❚ Die GKV erhebt eine Verwaltungsgebühr bei Rechnungs-
erstattung.

Sie können als gesetzlich Krankenversicherter mit Ihrer
Krankenkasse das Kostenerstattungsprinzip vereinbaren. 
So wählen Sie Privatschutz für den Ambulant- und/oder Zahn-
bereich – und haben die Wahl zwischen fünf ARAG Tarifen,
die Ihnen die beträchtlichen Vorteile eines privat Versicher-
ten und damit umfassenden Versicherungsschutz bieten.

Ihre Vorteile.

❚ Mehr Aufmerksamkeit als Privatpatient 
❚ Zugang zu aktuellen Behandlungs- und Therapie-

methoden
❚ Wechsel des Arztes jederzeit möglich – auch ohne 

Überweisung
❚ Kaum lange Wartezeiten
❚ Kein Zeitdruck bei Untersuchung und Behandlung

Ihre Arztrechnung begleichen Sie wie ein Privatpatient 
selbst und reichen sie anschließend bei Ihrer Kranken-
kasse ein. 
Da die Kassen nur feste Gebührensätze erstatten, bleiben 
Sie oft auf beträchtlichen Eigenanteilen sitzen. 
Durch unsere ARAG Zusatztarife im ambulanten und 
zahnärztlichen Bereich können Sie sich ideal absichern.



Zusatzleistungen von 
Praxisgebühr bis Heilpraktiker.

Die Praxisgebühr wird erstattet

Beratungen, Besuche, Sonderleistungen, Labor-
untersuchungen, ambulante Operationen und
Wegegebühren, wenn am Wohnort oder Aufent-
haltsort des Patienten kein Arzt vorhanden ist

Bei wirksamer individueller Vereinbarung ist das
Arzthonorar nicht auf Höchstwerte begrenzt

Ausgenommen Nähr- und Stärkungsmittel

Röntgentherapie, Behandlung mit Radium und
radioaktiven Isotopen, Röntgendurchleuchtung,
Röntgenaufnahmen, Anfertigung von EKG und
EEG

Licht-, Wärme- und andere physikalische
Behandlungen, Anwendung des elektrischen
Stroms, Massagen und medizinische Bäder

Vorsorgeuntersuchungen ohne Alters-, Diagno-
sebeschränkung und ohne zeitliche Einschrän-
kung

50 Behandlungsstunden pro Jahr, wenn diese
vom Arzt oder Psychologischen Psychothera-
peuten bzw. Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten durchgeführt bzw. vom Arzt vor
Behandlungsbeginn angeordnet und überwacht
werden

Ohne Beschränkung auf gesetzliche Programme,
auch als Prophylaxe für Reisen in tropische
Länder

Schwangerschaftsüberwachung (Vorsorgeunter-
suchungen), Schwangerschaftserkrankung, 
ärztliche Behandlung wegen Entbindung
(Hausentbindung inkl. Hebammenkosten)

Bei ärztlich bescheinigter Gehunfähigkeit

Es besteht auch bei einer Behandlung in einem
Heilbad bzw. Kurort eine Leistungspflicht

Für Heilpraktiker gilt die Gebührenordnung der
Heilpraktiker.

Ambulanter 
Tarif 181

Leistungen

Beispielhaft günstige Beiträge.

Tarif 181 Tarif 182 Tarif 183

Monatsbeitrag,
Stand 1.2008

Mann, 25 Jahre 57,41 Euro 43,75 Euro 29,02 Euro

Frau, 25 Jahre 99,35 Euro 77,48 Euro 58,65 Euro

Ambulanter 
Tarif 182*

Ambulanter 
Tarif 183**

Leistungsdetails

*   Pro Kalenderjahr und Person besteht ein Selbstbehalt von 75 Euro.

** Pro Kalenderjahr und Person besteht ein Selbstbehalt von 150 Euro.

Kostendeckung nach Vorleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Praxisgebühr

Ärztliche Behandlung

Gebührenordnung der Ärzte

Arzneien und Verbandmittel

Apparatemedizin

Heilmittel

Vorsorgeuntersuchungen

Psychotherapie

Schutzimpfungen

Schwangerschaft/Entbindung

Krankentransporte

Behandlung in einem 
Heilbad bzw. Kurort

Heilpraktiker
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Wir machen Sie stark: So lautet unser umfassendes Leistungs-
versprechen. Ganz gleich, ob es um Rechtsschutz, um die
Absicherung Ihres Lebens oder um Ihre Gesundheit geht. Wir
bieten Ihnen den optimalen Schutz mit dem entsprechenden
Mehr. Informieren Sie sich über die Leistungen, mit denen wir
Sie stark machen.

www.ARAG.de

Herausgeber: ARAG Krankenversicherungs-AG
Prinzregentenplatz 9, 81675 München
Telefon (02 11) 98 700 700 
E-Mail service@ARAG.de
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Leistungsart Leistungsdetails Zahntarif 184    Zahntarif 185

Zahnbehandlung Inklusive professioneller 70 % 100 %
Zahnreinigung, Versiegelung 
der Kauflächen

Zahnersatz Prothesen, Brücken, Kronen, 70 % 70 %
voll-verblendete Kronen,  
Implantate, Onlays,  etc.

Inlays Einlagefüllungen aus Kunst- 70 % 70 %
stoff, Gold oder Keramik

Kieferorthopädie Medizinisch notwendige Be- 70 % 70 %
handlungen bei Kindern und 
Erwachsenen

Kostendeckung inklusive Vorleistung der GKV.
Versicherungsschutz mit „Anlauf“ 
Im 1. Jahr stehen Ihnen im Tarif 185 Leistungen von 
bis zu 500 Euro (Tarif 184: 400 Euro) zur Verfügung, im 
2. Jahr bis zu 1.000 Euro (Tarif 184: 800 Euro), danach 
und generell bei Unfall gibt es keine Höchstbegren-
zung. 

Zusatzleistungen für 
Zahnbehandlung und Zahnersatz.

Beispielhaft günstige Beiträge.

Tarif 184           Tarif 185
Monatsbeitrag,
Stand 1.2008

Mann, 25 Jahre 21,60 Euro   30,84 Euro

Frau, 25 Jahre 29,94 Euro   42,79 Euro

Genießen Sie die Vorzüge als Privatpatient auch beim Zahnarztbesuch.
Mit den ARAG Zahntarifen 184 oder 185 werden gesunde und schöne
Zähne wieder bezahlbar und lassen Sie lückenlos lächeln.

Maßgebend jeweils für alle Leistungen sind neben dem Tarif die Musterbedin-
gungen des Verbandes der privaten Krankenversicherung MB/KK 2008 und die
Tarifbedingungen.

Die Zahntarife können nur in Verbindung mit einem der ambulanten Kostenerstattungstarife 181, 182 oder
183 abgeschlossen werden.

ARAG Gesundheits-Telefon.
Der für Sie kostenlose Informationsservice von 
ArztPartner beantwortet u.a. Ihre medizinischen
Fragen und unterstützt Sie bei der Suche nach
Fachärzten, Spezialkliniken und Therapiemög-
lichkeiten.


